
die Richtigkeit derselben' beim Zeiehnungsberecl tigti
Erst dann hat er Anweisung zur Entlassung von 
erteilen. / ' P 'V  * ' -

t9j*«aäÄgen.
(J.-Gefangenen zu

Im,Bedarfsfälle kann der zuständige Vorgesetzte das Recht, inhaftierte 
Personen in der H aftanstalt unterzubringen oder solche zu entlassen, 
auf die S te llvertreter des Leiters der U .-Haftanstalt nach vorheriger 
eingehender Belehrung"übertragen.
Die. Richtlinie Nr. 3 . über die; statistische Erfassung der durch die 
Organe V des S taatssekretariats fü r Staatssicherheit der Deutschen 
Demokratischen Republik verhafteten Personen ist strengstens vom
Leiter zu beachten. :V;u v ‘
Der Leiter ist verpflichtet, in kurzen Zeitabständen umfassende Kon
trollen der Haftanstalt,, m indestens vierm al im M onat.selbst durchzu
führen, und.gewissenhaft zu  überprüfen, ob die Sicherheit der H aft
anstalt gewährleistet: ist, ob die Disziplin und i Moral der M itarbeiter 
und die Einhaltung,,der demokratischen Gesetzlichkeit., im Umgang 
m it Häftlingen den Erfordernissen entspricht.

'D e r Leiter, ist verantwortlich dafür, daß seine S tellvertreter und 
andere beauftragte M itarbeiter planm äßig ebenfalls Kontrollen nach 
seinen Anweisungen, z u je d e r  Tag- und Nachtzeit durchführen.
Der L e ite r 'is t verpflichtet,' ständig die kollektive Zusam m enarbeit 
aller M itarbeiter zu fördern und im Verkehr m it anderen D ienst-
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stehen oder Personen,'ohne die Konspiration zu verletzen, Höflichkeit 
und H ilfsbereitschaft,zu zeigen und in dieser H insicht erzieherisch 
auf die M itarbeiter einzuwirken. ' .
Sind zur äußeren  Sicherung der H aftanstalt von anderen Wachein
heiten W achkräfte, a ls 'P osten  eingesetzt, so. können denselben nur 
über den Leiter der Wacheinheit Anweisungen zur Erfüllung dieser, 
Sicherungsaufgaben erteilt werden, Der Leiter der H aftanstalt muß 
in enger Zusam m enarbeit m it dem Leiter der-W acheinheit die erfor
derlichen Dienstanweisungen fest;legen.

Ddr Leiter der. H aftanstalt hat über diese Posten Kontrollrecht, darf 
ihnen aber, keine Anordnungen erteilen, sie von, ihrem-,Posten, entfer
nen oder zusätzliche Aufgaben geben.
Der Leiter hat . gegenüber diesen Posten Anordnungsrecht bei au ß e r-1 
gewöhnlichen Vorkommnissen und besonderen Gefahren. 1 .


